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Die Aufrechnung im internationalen Schiedsverfahren

KIM, Yong-Jin*66)

Wird vor einem Schiedsgericht eine Gegenforderung geltend gemacht, die 

der gleichen Schiedsvereinbarung unterliegt, so ist die Aufrechnung 

verfahrensrechtlich zulässig, da sich insofern keine streitige 

Zuständigkeitsverteilung sei es zwischen staatlichen Gerichten und 

Schiedsgerichten, sei es unter verschiedenen Schiedsgerichten ergibt. Die 

Aufrechnung vor einem ordentlichen Gericht mit einer Forderung, die im 

Schiedsvertrag geregelt wordern ist, ist unzulässig. Denn das staatliche 

Gericht aufgrund der § 9 I kSchiedsG kann sich nicht auf eine Aufrechnung 

berufen, wenn für diese Aufrechnung eine Schiedabrede vorliegt. Entsprechend 

diesem Normzwecke ist auszugehen von der Aufrechnungsunmõglichkeit mit 

Gegenforderungen, die keiner Schiedsklausel unterliegen. Wie aber ist es im 

umgekehrten Fall der Aufrechnung vor den Schiedsgerichten mit einer 

Foderung, die an sich in die Zuständigkeit der staatlichen Gerichte fällt? Der 

Autor hat zu dem Ergebnis gekommen, von einer Vermutung der 

Unzulässigkeit der Aufrechnung auszugehen. Die Einrede der fehlenden 

Schiedsvereinbarung macht somit die Aufrechnung unzulässig. 

Wenn auch die Aufrechnung mit einer materiell-rechtlich existenten 

Gegenforderung im internationalen Schiedsverfahren gescheitert ist, muss diese 

Gegenforderung weder abschreiben, noch in einer erneuten Schiedsklage 

geltend machen. Die Aufrechnung müßte viel mehr grundsätzlich im 

koreanischen Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren nachgeholt werden 

können. Wenn das Schiedsgericht zur Gegenforderung die Aufrechnung nicht 

in Betracht zieht, kann der Antragsgegener diese Forderung sowohl in der 

Vollstreckungsgegenklage als auch im Verfahren  auf Vollstreckbarerklärung 

vor dem staatlichen Gericht geltend machen. Sofern der Schiedskläger noch 

* Prof. Dr. School of Law, Chungnam National University



Zusammenfassung

�
�

: 

keine Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs beantragt hat, kann der 

aufrechnungswillige Schiedsbeklagte grundsätzlich selbständige 

Vollstreckungsgegenklage erheben, um seine Gegenforderung geltend zu 

machen. Hat der Schiedskläger bereits die  des Schiedsspruchs beantragt, so 

fehlt eienr Vollstreckungsgegenklage das Rechtsschutzbedürfnis. Er kann wohl 

aber die Aufrechnung im Exequaturverfahren geltend machen. 




